
Hinweis Rettungszeichen 

Eine Übersicht der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen sind in der Technischen 

Regel für Arbeitsstätten  ASR A1.3 abgebildet. Die Technische Regel ist kostenlos bei der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, www.baua.de) abrufbar. 

 

Beispiele Rettungszeichen gem. ASR A1.3 
 

  
Rettungsweg / Notausgang*) 

(rechts) 

 
Rettungsweg / Notausgang*) 

(links) 

 
Sammelstelle 

 
Notausstieg 

 
Notausstieg mit Fluchtleiter 

 
Rettungsausstieg 

 

*) Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) 

 verwendet werden. 

 

Fluchtwegschild + 

Richtungspfeil 

Bedeutung der Sicherheitsaussage 

vom Standpunkt des Betrachters 

 

 nach rechts gehen 

 (Laufrichtung anzeigen) 

 

 nach links gehen 

 (Laufrichtung anzeigen) 

 

a) geradeaus gehen (Laufrichtung anzeigen) 

b) geradeaus und durch eine Tür gehen; wenn das Zeichen über 

eine Tür angebracht ist (Laufrichtung anzeigen) 
c) aufwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen) 

 

 abwärts gehen 

 (Etagenwechsel anzeigen) 

 

Auf dem Rettungswegzeichen darf der Richtungspfeil außerdem zum unteren bzw. oberen Eckpunkt 

zeigen, um den Verlauf des Rettungsweges zu kennzeichnen, z.B. Treppe. 

 

 abwärts gehen nach rechts 

 (Etagenwechsel anzeigen) 

 

a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel anzeigen) 

b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren 

 

 abwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen) 

 

a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen) 

b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren 

 


